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Plant Ihr Kunde einen 
Verkauf der finanzierten 
Immobilie?

Sprechen Sie ihn bitte auf einen 

möglichen Objektwechsel an!

Sprechen Sie mit Ihren Kundinnen und Kunden über die Möglichkeit 

eines Objektwechsels (OW):

• Zwingend vor dem Notartermin und der Vertragsunterzeichnung!

• Schauen Sie dazu auch in das OW-Handout.

• Denken Sie daran: Der OW-Antrag muss vor Vertragsunterschrift 

oder zwingend zusammen mit dem Verkaufsvertrag eingereicht 

werden!

• Nur so können wir alle Wünsche und Anforderungen Ihrer 

Kundinnen und Kunden berücksichtigen.

Gut zu wissen:

• Ein Objektwechsel ist nach Abgabe des Treuhandauftrags der ING 

gegenüber dem Notar nicht mehr möglich. Die Darlehen sind 

bereits abgerechnet.

• Ein Notar meldet sich nach Verkaufsvertragsunterzeichnung in der 

Regel direkt bei der ING, wir übergeben alle Unterlagen innerhalb 

von 3 Tagen an den Notar im Treuhandwege. 

https://www.ing.de/binaries/content/assets/pdf/partnervertrieb/newsletter-dokumente/handout-ow-sv.pdf
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